
Jugendhilfeausschuss 

Der Jugendhilfeausschuss hat eine Sonderstellung . Der Gesetzgeber weist ihm eigene 
Befugnisse zu ( § 71 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes  und § 35 des Gesetzes zur 
Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes . 

Der Jugendhilfeausschuss befasst  sich mit allen Aufgaben der Jugendhilfe im Bezirk, er 
erörtert  aktuelle Problemlagen junger Menschen und ihrer Familien, er macht Vorschläge  
für die Weiterentwicklung der Jugendhilfe, der Jugendhilfeplanung und der Förderung der 
freien Jugendhilfe. Im Gegensatz zu anderen BVV-Ausschüssen hat er ein Beschlussrecht  
zur Verteilung der Gelder für die Jugendhilfe im Bezirk. Vor allen Beschlüssen der BVV, bei 
denen es um Belange der Jugendhilfe geht, muss er angehört werden und hat selbst das 
Recht , dort Anträge zu stellen . 

In seiner Zusammensetzung  spiegelt der JHA die politische Struktur des Bezirkes wieder 
und bezieht die freien Träger der Jugendhilfe sowie Fachleute und Bürgerinnen und Bürger 
in das demokratische Verfahren ein. 

Alle weiteren Informationen finden Sie hier: http://www.berlin.de/ba-reinickendorf/bvv-
online/au020.asp?AULFDNR=28&options=4&altoption=Ausschuss. 


